
 

 

Übersicht der Änderungen im LEP-Entwurf 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 
(Stand: 1.9.2013) 

LEP-Entwurf 

2.1.2 Versorgungsauftrag der Zentralen Orte  

 

(Z) Die Versorgung der Bevölkerung mit zentral-

örtlichen Einrichtungen ist durch Zentrale Orte 

folgender Stufen zu gewährleisten:  
- Grundzentren,  

- Mittelzentren und  

- Oberzentren.  

 

(G) Alle Zentralen Orte sollen ein umfassendes 

Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen der 

Grundversorgung für die Einwohner ihres Nah-

bereichs vorhalten.  

 

(G) Mittel- und Oberzentren sollen zentralörtli-
che Einrichtungen des gehobenen Bedarfs vor-

halten. Oberzentren sollen zentralörtliche Ein-

richtungen des spezialisierten höheren Bedarfs 

vorhalten.  

 

(G) Zwei oder mehr Gemeinden können als Zent-

rale Doppel- oder Mehrfachorte den zentralörtli-

chen Versorgungsauftrag gemeinsam wahrneh-

men, wenn dies räumlich oder funktional erfor-

derlich ist. 

2.1.2 Festlegung der Zentralen Orte sowie der 

Nahbereiche  

 

(Z) Das zentralörtliche System in Bayern umfasst 

folgende Stufen:  
a) Grundzentren,  

b) Mittelzentren,  

c) Oberzentren und  

d) Metropolen.  

 

(Z) Die Mittel- und Oberzentren sowie Metropo-

len werden gemäß Anhang 1 festgelegt.  

 

(Z) Die Grundzentren werden in den Regio-

nalplänen festgelegt.  
 

(Z) Die Nahbereiche aller Zentralen Orte werden 

in den Regionalplänen als Teil der Begründung 

abgegrenzt. 

 

2.1.3 Versorgungsauftrag der Zentralen Orte  

 

(Z) Die Versorgung der Bevölkerung mit zentral-

örtlichen Einrichtungen ist durch die Zentralen 

Orte zu gewährleisten. Höherrangige Zentrale 
Orte haben auch die Versorgungsfunktion der 

darunter liegenden zentralörtlichen Stufen 

wahrzunehmen.  

 

(G) Grundzentren sollen ein umfassendes Ange-

bot an zentralörtlichen Einrichtungen der 

Grundversorgung für die Einwohner ihres Nah-

bereichs vorhalten.  

 

(G) Mittelzentren sollen zentralörtliche Einrich-
tungen des gehobenen Bedarfs vorhalten.  

 

(G) Oberzentren sollen zentralörtliche Einrich-

tungen des spezialisierten höheren Bedarfs vor-

halten. 

2.1.3 und 2.1.4 2.1.4 und 2.1.5 

2.1.5 2.1.2 

2.1.6 Grundzentren  

 

(Z) Eine Gemeinde ist in der Regel dann als 

2.1.6 Grundzentren  

 

(Z) Eine Gemeinde ist in der Regel dann als 
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Grundzentrum festzulegen, wenn sie zentral- 

örtliche Versorgungsfunktionen für mindestens 

eine andere Gemeinde wahrnimmt und einen 

tragfähigen Nahbereich aufweist.  

 
(G) Die als Grundzentrum eingestuften Gemein-

den sollen darauf hinwirken, dass die Bevölke-

rung ihres Nahbereichs mit Gütern und Dienst-

leistungen des Grundbedarfs in zumutbarer Er-

reichbarkeit versorgt wird.  

 

(G) Bestehende Klein- und Unterzentren sowie 

bestehende Siedlungsschwerpunkte können als 

Grundzentren beibehalten werden.  

 
(Z) Zusätzliche Mehrfachgrundzentren sind unzu-

lässig.  

 

(Z) Die Wahrnehmung des gemeinsamen Versor-

gungsauftrags neu festgelegter Doppelgrundzen-

tren ist mit einem landesplanerischen Vertrag 

nach Art. 29 BayLplG zu sichern. Der Vertrag ist 

vor dem Inkrafttreten des Doppelgrundzentrums 

zu schließen. 

Grundzentrum festzulegen, wenn sie zentral- 

örtliche Versorgungsfunktionen für mindestens 

eine andere Gemeinde wahrnimmt und einen 

tragfähigen Nahbereich aufweist.  

 
(G) Die als Grundzentrum eingestuften Gemein-

den sollen darauf hinwirken, dass die Bevölke-

rung ihres Nahbereichs mit Gütern und Dienst-

leistungen des Grundbedarfs in zumutbarer Er-

reichbarkeit versorgt wird. 

 

(G) Bestehende Zentrale Orte der Grundversor-

gung können als Grundzentren beibehalten wer-

den.  

 
(G) Zusätzliche Mehrfachgrundzentren können in 

Ausnahmefällen festgelegt werden. 

2.1.8 Oberzentren  

 

(G) Die als Oberzentren eingestuften Gemein-
den, die Fachplanungsträger und die Regionalen 

Planungsverbände sollen darauf hinwirken, dass 

die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern 

und Dienstleistungen des spezialisierten höhe-

ren Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit ver-

sorgt wird. 

2.1.8 Oberzentren  

 

(G) Die als Oberzentrum eingestuften Gemein-
den sollen auf Grund ihrer räumlichen Lage, ih-

rer funktionalen Ausstattung und ihrer Potenzia-

le die großräumige, nachhaltige Entwicklung al-

ler Teilräume langfristig befördern. 

 

(G) Die als Oberzentren eingestuften Gemein-

den, die Fachplanungsträger und die Regionalen 

Planungsverbände sollen darauf hinwirken, dass 

die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern 
und Dienstleistungen des spezialisierten höhe-

ren Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit ver-

sorgt wird. 

 2.1.9 Metropolen  

 

(G) Die Metropolen sollen als landes- und bun-

desweite Bildungs-, Handels-, Kultur-, Messe-, 

Sport-, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Wissen-

schaftsschwerpunkte weiterentwickelt werden. 

Sie sollen zur räumlichen und wirtschaftlichen 

Stärkung der Metropolregionen und ganz Bay-

erns in Deutschland und Europa beitragen. 
2.1.10 Doppel- und Mehrfachorte  

 

(G) Im Ausnahmefall sollen zwei oder mehr Ge-

meinden als Zentrale Doppel- oder Mehrfachor-

te festgelegt werden, wenn dies räumlich oder 



funktional erforderlich ist. Dabei soll eine beste-

hende oder künftige interkommunale Zusam-

menarbeit besonders berücksichtigt werden. Die 

Zentralen Doppel- oder Mehrfachorte sollen den 

zentralörtlichen Versorgungsauftrag gemeinsam 
wahrnehmen.  

 

(G) Die grenzüberschreitend festgelegten Zentra-

len Orte mit Österreich und Tschechien sollen 

die grenzüberschreitende Entwicklung und Zu-

sammenarbeit besonders vorantreiben. 2.1.11 

Zentrale Orte im Raum mit besonderem Hand-

lungsbedarf  

 

(G) In Teilräumen mit besonderem Handlungs-
bedarf werden Zentrale Orte auch dann festge-

legt, wenn diese die erforderlichen Versorgungs-

funktionen nur zum Teil erfüllen, aber für ein 

ausreichend dichtes Netz an zentralörtlicher 

Versorgung auf der jeweiligen Stufe erforderlich 

sind. Die so eingestuften Gemeinden, die Fach-

planungsträger und die Regionalen Planungsver-

bände sollen darauf hinwirken, dass diese Zent-

ralen Orte ihre Versorgungsfunktion umfassend 

wahrnehmen können. 

2.2.4 Vorrangprinzip  

 
(Z) Die Teilräume mit besonderem Handlungs-

bedarf sind vorrangig zu entwickeln. Dies gilt bei 

- Planungen und Maßnahmen zur Versorgung 

mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, - der 

Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte 

sowie diesbezüglicher Fördermaßnahmen und - 

der Verteilung der Finanzmittel, soweit die vor-

genannten Aktivitäten zur Gewährung gleich-

wertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen ein-
schlägig sind.  

 

(G) Darüber hinaus können in besonderen Härte-

fällen einzelne Gemeinden auch außerhalb des 

Raums mit besonderem Handlungsbedarf in glei-

cher Weise unterstützt werden. Die oberste 

Landesplanungsbehörde entscheidet darüber, 

ob die Voraussetzungen für einzelne Gemeinden 

vorliegen. 

2.2.4 Vorrangprinzip  

 
(Z) Die Teilräume mit besonderem Handlungs-

bedarf sind vorrangig zu entwickeln. Dies gilt bei 

- Planungen und Maßnahmen zur Versorgung 

mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, - der 

Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte 

sowie diesbezüglicher Fördermaßnahmen und - 

der Verteilung der Finanzmittel, soweit die vor-

genannten Aktivitäten zur Gewährung gleich-

wertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen ein-
schlägig sind.  

 

 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung  

 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine 
ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden.  

 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in An-

bindung an geeignete Siedlungseinheiten aus-

3.3 Anbindegebot 

 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine 
ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden.  

 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in An-

bindung an geeignete Siedlungseinheiten aus-



zuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn  

 

- auf Grund der Topographie oder schützenswer-

ter Landschaftsteile oder tangierender Haupt-

verkehrstrassen ein angebundener Standort im 
Gemeindegebiet nicht vorhanden ist,  

 

- ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzent-

rum eines Unternehmens auf einen unmittelba-

ren Anschluss an eine Autobahnanschlussstelle 

oder deren Zubringer Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013 42 oder an 

eine vierstreifig autobahnähnlich ausgebaute 

Straße oder auf einen Gleisanschluss angewiesen 

ist,  
 

- ein großflächiger produzierender Betrieb mit 

einer Mindestgröße von 3 ha aus Gründen der 

Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden 

kann,  

 

- von Anlagen, die im Rahmen von produzieren-

den Gewerbebetrieben errichtet und betrieben 

werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, 

insbesondere durch Luftverunreinigungen oder 
Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf dem 

Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden,  

 

- militärische Konversionsflächen oder Teilflä-

chen hiervon mit einer Bebauung von einigem 

Gewicht eine den zivilen Nutzungsarten ver-

gleichbare Prägung aufweisen oder  

 

- in einer Fremdenverkehrsgemeinde an einem 

durch eine Beherbergungsnutzung geprägten 
Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beein-

trächtigung des Orts und Landschaftsbilds erwei-

tert oder errichtet werden kann. 

zuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn  

 

- auf Grund der Topographie oder schützenswer-

ter Landschaftsteile oder tangierender Haupt-

verkehrstrassen ein angebundener Standort im 
Gemeindegebiet nicht vorhanden ist,  

 

- ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter Aus-

schluss von Einzelhandelsnutzungen an einer Au-

tobahnanschlussstelle oder an einer Anschluss-

stelle einer vierstreifig autobahnähnlich ausge-

bauten Straße oder an einem Gleisanschluss ge-

plant ist,  

 

- ein interkommunales Gewerbe- oder Industrie-
gebiet unter Ausschluss von Einzelhandelsnut-

zungen geplant ist, 

 

- ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzent-

rum eines Unternehmens auf einen unmittelba-

ren Anschluss an eine Autobahnanschlussstelle 

oder deren Zubringer Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013 42 oder an 

eine vierstreifig autobahnähnlich ausgebaute 

Straße oder auf einen Gleisanschluss angewiesen 
ist,  

 

- ein großflächiger produzierender Betrieb mit 

einer Mindestgröße von 3 ha aus Gründen der 

Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden 

kann,  

 

- von Anlagen, die im Rahmen von produzieren-

den Gewerbebetrieben errichtet und betrieben 

werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, 
insbesondere durch Luftverunreinigungen oder 

Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf dem 

Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden,  

 

- militärische Konversionsflächen oder Teilflä-

chen hiervon mit einer Bebauung von einigem 

Gewicht eine den zivilen Nutzungsarten ver-

gleichbare Prägung aufweisen,   

 

- in einer Fremdenverkehrsgemeinde an einem 
durch eine Beherbergungsnutzung geprägten 

Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beein-

trächtigung des Orts und Landschaftsbilds erwei-

tert oder errichtet werden kann oder 

 

- eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanla-

ge oder dem Tourismus dienende Einrichtung er-

richtet werden soll, die auf Grund ihrer spezifi-



schen Standortanforderungen oder auf Grund 

von schädlichen Umwelteinwirkungen auf dem 

Wohnen dienende Gebiete nicht angebunden 

werden kann. 

 
(G) Bei der Ausweisung von nicht angebundenen 

Gewerbe- und Industriegebieten im Sinne von 

Abs. 2 (Z) Satz 2 Spiegelstrich 2 und 3 sollen auch 

kleinflächigen, handwerklich geprägten Betrie-

ben Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsmöglichkei-

ten gegeben werden.  

 

(G) Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der 

grenznahen Gebiete kann in diesen Gebieten die 

Möglichkeit der Zielabweichung nach Art. 4 Abs. 
1 Satz 1 BayLplG bei der Ausweisung neuer Ge-

werbe- und Industriegebiete unter Berücksichti-

gung der Praxis in den Nachbarländern beson-

ders berücksichtigt werden. Gleiches gilt unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Strukturdaten in 

den in Anhang 5 festgelegten besonders struk-

turschwachen Gemeinden. 

6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur  

 

(G) Die Energieversorgung soll durch den Um- 

und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin 

sichergestellt werden. Hierzu gehören insbeson-
dere  

- Anlagen der Energieerzeugung und -

umwandlung,  

- Energienetze sowie  

- Energiespeicher.  

 

(G) Potenziale der Energieeinsparung und Ener-

gieeffizienzsteigerung sollen durch eine inte-

grierte Siedlungs- und Verkehrsplanung genutzt 
werden. 

6.1.1 Sichere und effiziente Energieversorgung 

 

(G) Die Energieversorgung soll durch den Um- 

und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin 

sichergestellt werden. Hierzu gehören insbeson-
dere  

- Anlagen der Energieerzeugung und -

umwandlung,  

- Energienetze sowie  

- Energiespeicher.  

 

(G) Potenziale der Energieeinsparung und Ener-

gieeffizienzsteigerung sollen durch eine inte-

grierte Siedlungs- und Verkehrsplanung genutzt 
werden. 

 

6.1.2 Höchstspannungsfreileitungen  

 

(G) Planungen und Maßnahmen zum Neubau 

oder Ersatzneubau von Höchstspannungsfreilei-

tungen sollen energiewirtschaftlich tragfähig un-

ter besonderer Berücksichtigung der Wohnum-

feldqualität der betroffenen Bevölkerung sowie 

der Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen 
Kommunen (z.B. für Bau-, Gewerbe- und Erho-

lungsgebiete) und der Belange des Orts- und 

Landschaftsbildes erfolgen. Beim Ersatzneubau 

von Höchstspannungsfreileitungen sollen erneu-

te Überspannungen von Siedlungsgebieten aus-

geschlossen werden. 

 




